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VERORDNUNG (EG) Nr. 1081/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
 

vom 5. Juli 2006
 

über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999
 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO­
PÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 148, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial­
ausschusses (1), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)	 Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regional entwicklung, den Euro­
päischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (4) bildet 
den Rahmen für die Tätigkeit der Strukturfonds und des 
Kohäsionsfonds und enthält insbesondere die Ziele, Prin­
zipien und Regeln in Bezug auf die Partnerschaft, die 
Programmplanung, die Bewertung und die Verwaltung. 
Es ist daher notwendig, den Auftrag des Europäischen 
Sozialfonds („ESF“) im Rahmen der ihm nach Artikel 146 
des Vertrags übertragenen Aufgaben und im Zusammen­
hang mit den Bemühungen der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft im Hinblick auf die Entwicklung einer 
koordinierten Beschäftigungsstrategie nach Artikel 125 
des Vertrags zu definieren. 

(2)	 Es sollten besondere Bestimmungen über die Art der 
Maßnahmen festgelegt werden, die vom ESF im Rahmen 
der in der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 gesetzten 
Ziele finanziert werden können. 

(3)	 Der ESF sollte den wirtschaftlichen und sozialen Zusam­
menhalt stärken, indem er im Rahmen der dem ESF nach 
Artikel 146 des Vertrags und den Strukturfonds nach 
Artikel 159 des Vertrags übertragenen Aufgaben und im 
Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 die Beschäftigungsmöglichkeiten 
verbessert. 

(4)	 Dem kommt in Anbetracht der Herausforderungen, die 
aus der Erweiterung der Union und dem Phänomen der 
Globalisierung der Wirtschaft erwachsen, gesteigerte 
Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang sollte die 
Bedeutung des Europäischen Sozialmodells und seiner 
Modernisierung anerkannt werden. 

(5)	 Nach Maßgabe der Artikel 99 und 128 des Vertrags und 
im Hinblick auf die Neuausrichtung der Lissabon-Strate­
gie für Wachstum und Beschäftigung hat der Rat ein 
integriertes Leitlinienpaket angenommen, das die Grund­
züge der Wirtschaftspolitik und die beschäftigungspoli­

(1) ABl. C 234 vom 22.9.2005, S. 27. 
(2) ABl. C 164 vom 5.7.2005, S. 48. 
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2005 (noch 

nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des 
Rates vom 12. Juni 2006 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) 
und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2006 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 

(4) Siehe Seite 25 dieses Amtsblatts. 

tischen Leitlinien umfasst; in den zuletzt genannten Leit­
linien sind die Beschäftigungsziele, -prioritäten und -vor­
gaben aufgeführt. Diesbezüglich hat der Europäische Rat 
auf seiner Tagung vom 22. und 23. März 2005 in Brüs­
sel gefordert, dass alle geeigneten einzelstaatlichen und 
gemeinschaftlichen Mittel — einschließlich der Kohä­
sionspolitik — mobilisiert werden. 

(6)	 Aus der gemeinschaftlichen Initiative EQUAL wurden 
insbesondere bei der Kombinierung von lokalen, regio­
nalen, nationalen und europäischen Maßnahmen neue 
Erkenntnisse gewonnen. Die Förderaktivitäten des ESF 
sollten diese Erkenntnisse berücksichtigen. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dabei den folgenden Aspekten 
zuteil werden: der Beteiligung von Zielgruppen, der Ein­
gliederung von Migranten einschließlich Asylbewerbern, 
der Identifizierung von politischen Fragen und ihrer 
durchgängigen Berücksichtigung, den Innovations- und 
Experimentiermethoden, den Verfahren für die transna­
tionale Zusammenarbeit, dem Erreichen der in Bezug auf 
den Arbeitsmarkt an den Rand gedrängten Gruppen, den 
Auswirkungen sozialer Fragen auf den Binnenmarkt und 
der Verwaltung von Vorhaben unter der Federführung 
von Nichtregierungsorganisationen. 

(7)	 Der ESF sollte die Politik der Mitgliedstaaten unterstüt­
zen, soweit sie mit den Leitlinien und Empfehlungen im 
Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie und 
mit den relevanten Zielsetzungen der Gemeinschaft im 
Bereich der sozialen Eingliederung, der Nichtdiskriminie­
rung, der Förderung der Gleichstellung und der allgemei­
nen und beruflichen Bildung übereinstimmt, um stärker 
zur Umsetzung der Ziele und Vorgaben, auf die sich der 
Europäische Rat vom 23. und 24. März 2000 in Lissa­
bon und der Europäische Rat vom 15. und 16. Juni 
2001 in Göteborg geeinigt haben, beizutragen. 

(8)	 Der ESF sollte ferner tätig werden, um den wichtigen 
Aspekten und Auswirkungen der demografischen Verän­
derungen der Erwerbsbevölkerung der Gemeinschaft zu 
begegnen, insbesondere durch berufliche Fortbildung 
während des gesamten Erwerbslebens. 

(9)	 Im Interesse einer besseren Vorwegnahme und Bewälti­
gung des Wandels und zur Steigerung des Wirtschafts­
wachstums, der Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl für 
Frauen als auch für Männer sowie der Qualität und Pro­
duktivität der Arbeit sollte sich die Unterstützung aus 
dem ESF im Rahmen der Ziele der Regionalen Wettbe­
werbsfähigkeit und Beschäftigung und der Konvergenz 
insbesondere auf eine größere Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitnehmer und Unternehmen, eine Stärkung des 
Humankapitals und einen besseren Zugang zur Beschäf­
tigung und eine stärkere Einbeziehung in den Arbeits­
markt, eine bessere soziale Eingliederung benachteiligter 
Personen, auf die Bekämpfung von Diskriminierung, eine 
Förderung des Einstiegs von nicht erwerbstätigen Perso­
nen in den Arbeitsmarkt und auf die Förderung von 
Partnerschaften für Reformen konzentrieren. 
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(10)	 Zusätzlich zu diesen Schwerpunkten ist es in den am 
schwächsten entwickelten Regionen und Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Ziels der Konvergenz zur Steigerung des 
Wirtschaftswachstums, der Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowohl für Frauen als auch für Männer sowie der 
Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität erforder­
lich, intensiver und gezielter in das Humankapital zu 
investieren und die institutionellen, administrativen und 
justiziellen Kapazitäten insbesondere für die Konzeption 
und Umsetzung von Reformen und die Durchsetzung 
des gemeinschaftlichen Besitzstands zu verbessern. 

(11)	 Die Entscheidungen über die Interventionen des ESF soll­
ten innerhalb dieses Spektrums von Schwerpunkten ent­
sprechend den jeweiligen besonderen Erfordernissen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten flexibel getroffen werden, 
und die aus dem ESF finanzierten Schwerpunktaktionen 
sollten so gestaltet sein, dass ein gewisser Spielraum 
besteht, um auf diese Erfordernisse einzugehen. 

(12)	 Die Förderung von innovativen transnationalen und 
interregionalen Maßnahmen ist ein wichtiger Aspekt, der 
in den Interventionsbereich des ESF aufgenommen wer­
den sollte. Zur Förderung der Zusammenarbeit sollten 
die Mitgliedstaaten solche transnationalen und interre­
gionalen Maßnahmen als horizontalen Ansatz oder mit­
tels einer entsprechenden Prioritätsachse in ihre Pro­
grammplanung aufnehmen. 

(13)	 Es ist notwendig sicherzustellen, dass die Tätigkeit des 
ESF und die Maßnahmen im Rahmen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie aufeinander abgestimmt sind und 
dass die Tätigkeit des ESF schwerpunktmäßig auf die 
Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen dieser Stra­
tegie ausgerichtet ist. 

(14)	 Die effiziente und wirksame Umsetzung der aus dem 
ESF unterstützten Aktionen ist von einer verantwor­
tungsvollen Verwaltung und einer Partnerschaft zwi­
schen allen relevanten territorialen und sozioökonomi­
schen Akteuren, insbesondere den Sozialpartnern, und 
anderen Beteiligten auch auf der nationalen, regionalen 
und lokalen Ebene abhängig. Den Sozialpartnern kommt 
in der breit angelegten Partnerschaft für den Wandel eine 
zentrale Rolle zu, und ihr Engagement für die Stärkung 
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts durch 
Verbesserung der Beschäftigungs- und Arbeitsmöglich­
keiten ist von wesentlicher Bedeutung. Soweit die Arbeit­
geber und Arbeitnehmer gemeinsam zur finanziellen 
Unterstützung der Maßnahmen des ESF beitragen, wird 
dieser finanzielle Beitrag, obwohl es sich um private 
Ausgaben handelt, bei der Berechnung der Kofinanzie­
rung des ESF berücksichtigt. 

(15)	 Der ESF sollte Aktionen unterstützen, die mit den Leitli­
nien und den einschlägigen Empfehlungen der Euro­
päischen Beschäftigungsstrategie übereinstimmen. Bei 
Änderungen der Leitlinien und Empfehlungen ist es 
jedoch nur dann erforderlich, die operationellen Pro­
gramme zu überarbeiten, wenn ein Mitgliedstaat oder 
die Kommission im Einvernehmen mit einem Mitglied­
staat die Auffassung vertreten sollte, dass in den opera­
tionellen Programmen entscheidende sozioökonomische 
Veränderungen berücksichtigt werden sollten oder 
wesentlichen Änderungen der gemeinschaftlichen, natio­
nalen oder regionalen Prioritäten stärker oder in unter­
schiedlicher Weise oder im Lichte von Bewertungen oder 

bei Durchführungsschwierigkeiten Rechnung getragen 
werden sollte. 

(16)	 Die Mitgliedsstaaten und die Kommission müssen dafür 
sorgen, dass die Umsetzung der Schwerpunkte, die vom 
ESF im Rahmen der Ziele der Konvergenz und der 
Regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
finanziert werden, zur Förderung der Chancengleichheit 
und zur Beseitigung von Ungleichheiten zwischen 
Frauen und Männern beitragen. Ein Konzept der durch­
gängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
sollte mit gezielten Maßnahmen kombiniert werden, die 
dazu beitragen. dass mehr Frauen dauerhaft erwerbstätig 
sind und beruflich aufsteigen. 

(17)	 Außerdem sollte sich der ESF an Maßnahmen der techni­
schen Hilfe beteiligen, die insbesondere darauf ausgerich­
tet sind, Erfahrungen durch entsprechenden Austausch 
und durch die Verbreitung bewährter Verfahren gegen­
seitig nutzbar zu machen und auf den Beitrag des ESF zu 
den politischen Zielen und Prioritäten der Gemeinschaft 
in Bezug auf Beschäftigung und soziale Eingliederung 
hinzuweisen. 

(18)	 Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 bestimmt, dass 
Regelungen über die Förderfähigkeit von Ausgaben, für 
die spezielle Bestimmungen notwendig sind, von be­
stimmten Ausnahmen abgesehen auf nationaler Ebene 
aufzustellen sind. Für die Ausnahmen für den ESF sollten 
daher besondere Bestimmungen festgelegt werden. 

(19)	 Im Interesse der Klarheit sollte die Verordnung (EG) 
Nr. 1784/1999 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juli 1999 betreffend den Europäischen 
Sozialfonds (1) daher aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung werden die Aufgaben des Europä­
ischen Sozialfonds (ESF), der Anwendungsbereich der Unter­
stützung aus dem ESF, besondere Bestimmungen und die Arten 
von Ausgaben, die für eine Unterstützung in Frage kommen, 
festgelegt. 

(2) Der ESF unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
und der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Aufgaben 

(1) Der ESF trägt durch die Verbesserung der Beschäftigungs­
und Arbeitsmöglichkeiten und die Förderung einer hohen 
Beschäftigungsquote und von mehr und besseren Arbeitsplät­
zen zu den Prioritäten der Gemeinschaft im Hinblick auf die 
Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts bei. 
Zu diesem Zweck unterstützt er die Maßnahmen der Mitglied­
staaten im Hinblick auf Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität 
und Arbeitsproduktivität sowie die Maßnahmen zur Förderung 
der sozialen Eingliederung, insbesondere auch durch einen 
Zugang benachteiligter Menschen zur Beschäftigung, und die 
Maßnahmen zur Verringerung nationaler, regionaler und loka­
ler Disparitäten bei der Beschäftigung. 

(1) ABl. L 213 vom 13.8.1999, S. 5. 
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Insbesondere unterstützt der ESF Aktionen, die im Einklang mit 
den Maßnahmen stehen, die von den Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Leitlinien der Europäischen Beschäftigungsstrate­
gie, wie sie in die Integrierten Leitlinien für Wachstum und 
Beschäftigung aufgenommen worden sind, und der beigefügten 
Empfehlungen, ergriffen werden. 

(2) In Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben unter­
stützt der ESF die Prioritäten der Gemeinschaft im Hinblick auf 
die notwendige Stärkung des sozialen Zusammenhalts, der Pro­
duktivität und der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung des 
Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen Entwicklung. 
Dabei berücksichtigt der ESF die entsprechenden Prioritäten 
und Ziele, die sich die Gemeinschaft in Bezug auf die allge­
meine Bildung und Weiterbildung, die stärkere Einbeziehung 
nicht erwerbstätiger Menschen in den Arbeitsmarkt, die 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung, insbesondere von benach­
teiligten Gruppen, wie Menschen mit Behinderungen, die För­
derung der Gleichstellung von Frauen und Männern und die 
Nichtdiskriminierung gesetzt hat. 

Artikel 3 

Interventionsbereich 

(1) Im Rahmen der Ziele Konvergenz und Regionale Wettbe­
werbsfähigkeit und Beschäftigung unterstützt der ESF Aktionen 
in den Mitgliedstaaten, die auf die nachstehend aufgelisteten 
Schwerpunkte ausgerichtet sind: 

a) Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer, 
Unternehmen und Unternehmer zur besseren Vorwegnahme 
und Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels, insbesondere 
durch: 

i)	 lebensbegleitendes Lernen und verstärkte Investitionen 
der Unternehmen, insbesondere der KMU, in die Human­
ressourcen und in die Arbeitnehmer durch die Entwick­
lung und Umsetzung von Systemen und Strategien, ein­
schließlich der Lehrlingsausbildung, mit denen der 
Zugang insbesondere niedrig qualifizierter und älterer 
Arbeitnehmer zu Fortbildungsmaßnahmen verbessert, 
Qualifikationen und Kompetenzen entwickelt, Informa­
tions- und Kommunikationstechnologien, Lernen mit 
elektronischen Hilfsmitteln, umweltfreundliche Technolo­
gien und Managementfertigkeiten verbreitet und Unter­
nehmergeist und Innovation sowie Unternehmensgrün­
dungen gefördert werden sollen; 

ii) Entwicklung und Verbreitung innovativer und produkti­
verer Formen der Arbeitsorganisation, auch im Bereich 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Ermittlung 
des künftigen Bedarfs an beruflichen Qualifikationen und 
Fähigkeiten sowie Entwicklung von speziellen Beschäfti­
gungs-, Berufsbildungs- und unterstützenden Dienstleis­
tungen, einschließlich Arbeitsplatzverlagerungen, die die 
Arbeitnehmer bei Unternehmens- und Sektorumstruktu­
rierungen unterstützen; 

b) Verbesserung des Zugangs von Arbeitssuchenden und nicht 
erwerbstätigen Personen zum Arbeitsmarkt und Verbesse­
rung ihrer dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt, 
Vermeidung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeit-
und Jugendarbeitslosigkeit, Förderung des aktiven Alterns 

eines längeren Arbeitslebens und Erhöhung der Beteiligung 
am Arbeitsmarkt, insbesondere durch 

i)	 Modernisierung und Stärkung der Arbeitsmarktinstitu­
tionen, insbesondere der Arbeitsmarktverwaltungen und 
andere einschlägige Initiativen im Rahmen der Strategien 
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten zur 
Erreichung der Vollbeschäftigung; 

ii)	 Durchführung von aktiven und präventiven Maßnahmen 
zur frühzeitigen Bedarfsermittlung mit individuellen 
Aktionsplänen und personalisierter Unterstützung, wie 
auf den Einzelfall zugeschnittene Fortbildung, Arbeits­
platzsuche, Arbeitsplatzverlagerungen und Mobilität, 
selbstständige Erwerbstätigkeit und Unternehmensgrün­
dung — dazu gehören auch Genossenschaften, Anreize 
zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsmarkt, flexible 
Mechanismen, durch die ältere Arbeitnehmer länger 
erwerbstätig bleiben, und Maßnahmen zur besseren Ver­
einbarkeit von Arbeits- und Privatleben, unter anderem 
die Erleichterung des Zugangs zur Kinderbetreuung und 
zu Betreuungsmaßnahmen für abhängige Personen; 

iii) durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung, 
gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von 
Frauen zur Beschäftigung, zur Erhöhung der dauerhaften 
Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und zur Ver­
besserung ihres beruflichen Fortkommens und Abbau 
der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeits­
markt, unter anderem indem die direkten und indirekten 
Ursachen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles ange­
gangen werden; 

iv) gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteili­
gung und somit der besseren sozialen Eingliederung der 
Migranten, Erleichterung der geografischen und berufli­
chen Mobilität der Arbeitnehmer und Integration grenz­
übergreifender Arbeitsmärkte, auch durch Beratung, 
Sprachschulung und Anerkennung von Kompetenzen 
und erworbenen Fähigkeiten. 

c) Verbesserung der sozialen Eingliederung von benachteiligten 
Personen im Hinblick auf ihre dauerhafte Eingliederung ins 
Erwerbsleben und Bekämpfung aller Formen von Diskri­
minierung auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere durch 

i)	 Förderung von Konzepten für die Eingliederung oder 
Wiedereingliederung von benachteiligten Personen wie 
sozial ausgegrenzten Personen, Schulabbrechern, Minder­
heiten, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die 
abhängige Personen betreuen, ins Erwerbsleben durch 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähig­
keit unter anderem im Bereich der Sozialwirtschaft, 
durch Zugang zur beruflichen Aus- und Weiterbildung 
sowie durch begleitende Maßnahmen und geeignete 
Hilfs-, Gemeinschafts- und Betreuungsdienste, die die 
Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern; 

ii) Förderung der Akzeptanz der Unterschiedlichkeit am 
Arbeitsplatz und Bekämpfung der Diskriminierung beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt und beim Vorankommen im 
Arbeitsmarkt, unter anderem durch Sensibilisierungs­
maßnahmen, Einbeziehung lokaler Bevölkerungsgruppen 
und Unternehmen sowie Förderung lokaler Beschäfti­
gungsinitiativen. 
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d) Stärkung des Humankapitals, insbesondere durch Förderung 

i)	 der Konzeption und Durchführung von Reformen in den 
Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung, der 
Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Beschäfti­
gungsfähigkeit und der allgemeinen und beruflichen Aus-
und Weiterbildung und der fortlaufenden Aktualisierung 
der Fähigkeiten der Lehrkräfte im Hinblick auf Innova­
tion und eine wissensbasierte Wirtschaft; 

ii)	 von Netzwerktätigkeiten zwischen Hochschuleinrichtun­
gen, Forschungs- und Technologiezentren und Unterneh­
men; 

e) Förderung von Partnerschaften, Bündnissen und Initiativen 
durch Vernetzung der relevanten Akteure, z. B. der Sozial­
partner und der Nichtregierungsorganisationen, auf der 
transnationalen, nationalen, regionalen und lokalen und 
Ebene, als Anstoß für Reformen hinsichtlich Beschäftigung 
und Einbeziehung aller in den Arbeitsmarkt. 

(2) Im Rahmen des Ziels der Konvergenz unterstützt der ESF 
außerdem Aktionen in den Mitgliedstaaten mit nachfolgenden 
Schwerpunkten: 

a) Ausweitung und Verbesserung der Investitionen in das 
Humankapital, insbesondere durch 

i)	 Förderung der Umsetzung von Reformen der Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung, insbesondere 
im Hinblick darauf, dass sich die Menschen stärker auf 
die Erfordernisse einer wissensbasierten Gesellschaft und 
auf lebensbegleitendes Lernen einstellen; 

ii)	 Förderung einer verstärkten Teilnahme an der allgemei­
nen und beruflichen Bildung während des gesamten 
Lebens, einschließlich Maßnahmen zur Verringerung der 
Zahl der Schulabbrecher, zum Abbau der geschlechts­
spezifischen Segregation bei den Fächern und zur Ver­
besserung des Zugangs zu und der Qualität von allge­
meiner beruflicher und tertiärer Aus- und Weiterbil­
dung; 

iii) Entwicklung des Humanpotenzials in den Bereichen For­
schung und Innovation, insbesondere durch Postgra­
duiertenstudiengänge und Weiterbildung von Forschern; 

b) Stärkung der institutionellen Kapazität und der Effizienz der 
öffentlichen Verwaltungen und Dienste auf nationaler, regio­
naler und lokaler Ebene und gegebenenfalls der Sozialpart­
ner und der Nichtregierungsorganisationen im Hinblick auf 
Reformen, bessere Rechtsetzung und ein verantwortungsvol­
les Verwaltungshandeln vor allem in den Bereichen der 
Wirtschaft, der Arbeit, der Bildung, des Sozialwesens, der 
Umwelt und der Justiz, insbesondere durch 

i)	 Mechanismen zur Verbesserung der Konzeption guter 
politischer Strategien und Programme, Begleitung und 
Evaluierung, u. a. durch Studien, Statistiken und Gutach­
ten sowie Förderung der bereichsübergreifenden Koordi­
nierung und des Dialogs zwischen den betreffenden 
öffentlichen und privaten Einrichtungen; 

ii) Förderung des Aufbaus von Kapazitäten für die Durch­
führung von politischen Strategien und Programmen in 
den jeweiligen Bereichen — u. a. in Bezug auf die Durch­
setzung der Rechtsvorschriften — insbesondere durch 
ständige Management- und Personalfortbildung und 
gezielte Unterstützung der wichtigsten Dienste, der Auf­
sichtsbehörden und der sozioökonomischen Akteure, 
einschließlich der Sozialpartner und der Partner im 
Umweltbereich, der betreffenden Nichtregierungsorgani­
sationen und der repräsentativen berufständischen Orga­
nisationen. 

(3) Im Rahmen der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Schwerpunkte können sich die Mitgliedstaaten auf diejenigen 
konzentrieren, die zur Bewältigung ihrer besonderen Herausfor­
derungen am besten geeignet sind. 

(4) Der ESF kann die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Aktio­
nen, die vom Kohäsionsfonds bezuschusst werden, im gesamten 
Hoheitsgebiet derjenigen Mitgliedstaaten unterstützen, die nach 
Artikel 5 Absatz 2 bzw. nach Artikel 8 Absatz 3 der Verord­
nung (EG) Nr. 1083/2006 die einschlägige Unterstützung oder
Übergangsunterstützung erhalten können. 

(5) Bei der Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 genann­
ten Ziele und Schwerpunkte unterstützt der ESF die Förderung 
und durchgängige Berücksichtigung innovativer Maßnahmen in 
den Mitgliedstaaten. 

(6) Ferner unterstützt der ESF grenzübergreifende und inter­
regionale Aktionen insbesondere durch den Austausch von 
Informationen, Erfahrungen, Ergebnissen und bewährten Ver­
fahren sowie durch die Entwicklung von ergänzenden Konzep­
ten und koordinierten oder gemeinsamen Aktionen. 

(7) Abweichend von Artikel 34 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 kann der Finanzbeitrag zu 
Maßnahmen im Rahmen des Schwerpunkts Soziale Eingliede­
rung nach Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i des vorliegenden Arti­
kels, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1080/ 
2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwick­
lung (1) fallen, auf 15 % des betreffenden Schwerpunkts angeho­
ben werden. 

Artikel 4 

Kohärenz und Konzentration der Unterstützung 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, dass die vom ESF 
unterstützten Aktionen den Zielen der Europäischen Beschäfti­
gungsstrategie entsprechen und einen Beitrag zu den Aktionen 
leisten, die zu deren Umsetzung durchgeführt werden. Sie tra­
gen insbesondere dafür Sorge, dass die im nationalen strategi­
schen Referenzrahmenplan beschriebene Strategie und die in 
den operationellen Programmen beschriebenen Aktionen den 
Zielen, Prioritäten und Vorgaben der Beschäftigungsstrategie in 
jedem Mitgliedstaat im Rahmen der nationalen Reformpro­
gramme und der nationalen Aktionspläne für die soziale Ein­
gliederung förderlich sind. 

(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts. 
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Die Mitgliedstaaten setzen außerdem Fördermittel dort konzen­
triert ein, wo der ESF einen Beitrag dazu leisten kann, die ein­
schlägigen Beschäftigungsempfehlungen nach Artikel 128 
Absatz 4 des Vertrags und die einschlägigen beschäftigungsbe­
zogenen Ziele der Gemeinschaft im Bereich der sozialen Ein­
gliederung und der allgemeinen und beruflichen Bildung umzu­
setzen. Die Mitgliedstaaten tun dies in einem stabilen program­
matischen Umfeld. 

(2) Im Rahmen der operationellen Programme werden die 
Mittel auf die dringendsten Erfordernisse und auf diejenigen 
Politikbereiche konzentriert, in denen eine Unterstützung aus 
dem ESF deutliche Fortschritte zur Verwirklichung der Pro­
grammziele bewirken kann. Zur maximalen Wirkung der ESF-
Unterstützung gilt in den operationellen Programmen bei 
Bedarf besondere Aufmerksamkeit den mit den größten Proble­
men konfrontierten Regionen und Orten, wie städtischen Prob­
lemgebieten und Gebieten in äußerster Randlage, ländlichen 
und vom Fischfang abhängigen Gebieten mit rückläufiger Ent­
wicklung sowie Gebieten, die von Unternehmensverlagerungen 
besonders nachteilig betroffen sind. 

(3) Gegebenenfalls wird im Rahmen der offenen Koordinie­
rungsmethode im Bereich des Sozialschutzes und der sozialen 
Eingliederung ein kurzes Kapitel über den Beitrag des ESF zur 
Förderung der relevanten Arbeitsmarktaspekte der sozialen Ein­
gliederung in die Berichte der Mitgliedstaaten aufgenommen. 

(4) Die Indikatoren, die in die aus dem ESF kofinanzierten 
operationellen Programme aufgenommen werden, sind strategi­
scher Art und zahlenmäßig begrenzt und spiegeln die Indikato­
ren wider, die im Rahmen der Umsetzung der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie und im Zusammenhang mit den ein­
schlägigen Zielen der Gemeinschaft in den Bereichen soziale 
Eingliederung und allgemeine und berufliche Bildung Anwen­
dung finden. 

(5) Bei Evaluierungen der im Zusammenhang mit dem ESF 
durchgeführten Aktionen wird auch der Beitrag der aus dem 
ESF kofinanzierten Aktionen zur Umsetzung der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie und zu den Zielen der Gemeinschaft in 
den Bereichen soziale Eingliederung, Nichtdiskriminierung und 
Gleichstellung von Frauen und Männern und allgemeine und 
berufliche Bildung in dem betreffenden Mitgliedstaat beurteilt. 

Artikel 5 

Verantwortungsvolles Verwaltungshandeln und Partner­
schaft 

(1) Der ESF fördert verantwortungsvolles Verwaltungshan­
deln und Partnerschaft. Planung und Umsetzung der ESF-Förde­
rung erfolgen entsprechend dem institutionellen Aufbau des 
jeweiligen Mitgliedstaats auf der geeigneten Gebietsebene unter 
Berücksichtigung der nationalen regionalen und lokalen Ebene. 

(2) Die Mitgliedstaaten achten im Rahmen der Vorbereitung, 
Durchführung und Begleitung der ESF-Förderung auf die Betei­
ligung der Sozialpartner und eine angemessene Konsultation 
und Beteiligung anderer Akteure auf der geeigneten Gebiets­
ebene. 

(3) Die für das jeweilige operative Programm zuständige 
Verwaltungsbehörde unterstützt die angemessene Beteiligung 
der Sozialpartner an den nach Artikel 3 finanzierten Maßnah­
men. 

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ wird ein angemessener 
Betrag der ESF-Mittel für den Kapazitätsaufbau, einschließlich 
Schulungs- und Vernetzungsmaßnahmen und Stärkung des 
Sozialdialogs, sowie für gemeinsame Maßnahmen der Sozial­
partner, insbesondere im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit 
der Arbeitnehmer und Unternehmen nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a, bereitgestellt. 

(4) Die für das jeweilige operative Programm zuständige 
Verwaltungsbehörde fördert die angemessene Beteiligung und 
den Zugang der Nichtregierungsorganisationen zu den finan­
zierten Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen soziale Ein­
gliederung, Gleichstellung von Frauen und Männern sowie 
Chancengleichheit. 

Artikel 6 

Gleichstellung von Frauen und Männern und Chancen­
gleichheit 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die operationellen 
Programme eine Beschreibung enthalten, wie die Gleichstellung 
von Frauen und Männern und die Chancengleichheit bei der 
Ausarbeitung, der Durchführung, der Begleitung und der Eva­
luierung der operationellen Programme gefördert wird. Die Mit­
gliedstaaten setzen sich, soweit dies angebracht ist, für eine aus­
gewogene Beteiligung von Frauen und Männern bei der Verwal­
tung und bei der Durchführung der operationellen Programme 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene ein. 

Artikel 7 

Innovation 

Im Rahmen der einzelnen operationellen Programme wird ins­
besondere auf die Förderung und durchgängige Berücksichti­
gung innovativer Maßnahmen geachtet. Die Verwaltungsbe­
hörde legt im partnerschaftlichen Rahmen die für eine Finanzie­
rung in Betracht kommenden Innovationsthemen und die 
geeigneten Durchführungsregelungen fest. Sie unterrichtet den 
in Artikel 63 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 genannten 
Begleitausschuss über die gewählten Themen. 

Artikel 8 

Transnationale und interregionale Aktionen 

(1) Wenn Mitgliedstaaten Maßnahmen unterstützen, die 
grenzübergreifenden und/oder interregionalen Aktionen nach 
Artikel 3 Absatz 6 dieser Verordnung als speziellem Schwer­
punkt innerhalb eines operationellen Programms dienen, so 
kann der Beitrag aus dem ESF auf der Prioritätsachse um 10 % 
erhöht werden. Dieser erhöhte Beitrag wird bei der Berechnung 
der in Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 festge­
legten Höchstgrenzen nicht mit einbezogen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten tragen, gegebenenfalls mit Hilfe der 
Kommission, dafür Sorge, dass der ESF keine speziellen Vorha­
ben unterstützt, die gleichzeitig durch andere transnationale 
Gemeinschaftsprogramme, insbesondere im Bereich der allge­
meinen und beruflichen Bildung, unterstützt werden. 

Artikel 9 

Technische Hilfe 

Die Kommission fördert insbesondere den Erfahrungsaustausch, 
Sensibilisierungsmaßnahmen, Seminare, Netzwerke und verglei­
chende Bewertungen, die zur Ermittlung und Verbreitung 
bewährter Verfahren und zur Förderung des gegenseitigen Ler­
nens und der transnationalen und interregionalen Zusammen­
arbeit dienen, um so die politische Dimension und den Beitrag 
des ESF zu den Zielen der Gemeinschaft in Bezug auf Beschäfti­
gung und soziale Eingliederung zu verstärken. 

Artikel 10 

Berichte 

Die jährlichen Durchführungsberichte und die Abschlussbe­
richte nach Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
enthalten gegebenenfalls eine zusammenfassende Darstellung 
der Umsetzung der 

a) durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
sowie etwaiger geschlechtsspezifischer Aktionen; 

b) Aktionen zur Förderung der Teilnahme von Migranten am 
Erwerbsleben und dadurch zur Förderung ihrer sozialen Ein­
gliederung; 

c) Aktionen zur Förderung der Integration von Minderheiten 
ins Erwerbsleben und dadurch zur Förderung ihrer sozialen 
Eingliederung; 

d) Aktionen zur Förderung der Integration anderer benachtei­
ligter Gruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, 
ins Erwerbsleben und zur Förderung ihrer sozialen Einglie­
derung; 

e) innovativen Maßnahmen, einschließlich einer Darlegung der 
Themen und der Ergebnisse sowie der Verbreitung und 
durchgängigen Berücksichtigung; 

f) transnationalen und/oder interregionalen Aktionen. 

Artikel 11 

Förderfähigkeit 

(1) Der ESF leistet eine Unterstützung für förderfähige Aus­
gaben, wozu unbeschadet des Artikels 53 Absatz 1 Buchstabe b 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 auch von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern gemeinsam aufgebrachte finanzielle Res­
sourcen gehören können. Die Unterstützung erfolgt in Form 
von nicht rückzahlbaren Einzel- oder Gesamtzuschüssen, rück­
zahlbaren Zuschüssen, Kreditzinsvergünstigungen, Kleinstkredi­
ten und Garantiefonds sowie in Form des Kaufs von Gütern 

und Dienstleistungen nach Maßgabe der Vorschriften über das 
öffentliche Beschaffungswesen. 

(2) Folgende Ausgaben kommen für eine Beteiligung des ESF 
nicht in Betracht: 

a) erstattungsfähige Mehrwertsteuer; 

b) Sollzinsen; 

c) Kauf von Möbeln, Betriebsmitteln, Fahrzeugen, Infrastruktur, 
Immobilien und Grundstücken. 

(3) Die folgenden Kosten kommen für eine Beteiligung des 
ESF gemäß Absatz 1 in Betracht, vorausgesetzt, sie fallen 
gemäß den nationalen Vorschriften, einschließlich der Buchhal­
tungsvorschriften, und unter den nachfolgend genannten 
besonderen Bedingungen an: 

a) Unterstützungsgelder oder Gehälter, die von einem Dritten 
zugunsten eines Teilnehmers an einem Vorhaben gezahlt 
werden und gegenüber dem Begünstigen bestätigt werden; 

b) im Falle von Zuschüssen die pauschal angegebenen indirek­
ten Kosten bis zur Höhe von 20 % der direkten Kosten eines 
Vorhabens; 

c) die Abschreibungskosten der in Absatz 2 Buchstabe c 
genannten abschreibbaren Vermögenswerte, die ausschließ­
lich für die Dauer eines Vorhabens und nur in dem Maße, in 
dem ihr Erwerb nicht unter Nutzung öffentlicher Zuschüsse 
finanziert worden ist, berücksichtigt werden. 

(4) Die Regeln über die Förderfähigkeit nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 finden auf die Maßnahmen 
Anwendung, die vom ESF kofinanziert werden und in den 
Anwendungsbereich von Artikel 3 jener Verordnung fallen. 

Artikel 12 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh­
rung oder die Änderung — einschließlich der teilweisen oder 
vollständigen Einstellung — der Unterstützung, die von der 
Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1784/ 
1999 oder auf der Grundlage anderer für diese Unterstützung 
am 31. Dezember 2006 geltender Rechtsvorschriften, geneh­
migt worden ist und auf die somit die genannten 
Rechtsvorschriften bis zur Beendigung der Unterstützung oder 
der betreffenden Projekte weiterhin Anwendung finden. 

(2) Die nach der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 gestellten 
Anträge behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 13 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 12 dieser 
Verordnung wird die Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 mit Wir­
kung vom 1. Januar 2007 aufgehoben. 
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(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten 
als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 14 

Überprüfungsklausel 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver­
ordnung nach dem Verfahren gemäß Artikel 148 des 

Vertrags bis zum 31. Dezember 2013. 

Artikel 15 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 5. Juli 2006. 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Die Präsidentin 
J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI 


